
Leben, Arbeit und Aufenthalt in Alberta

Wenn Sie in Alberta arbeiten möchten, hilft Ihnen das Programm 
für ausländische Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen 
(„Temporary Foreign Worker Program“). Unter diesem Programm 
müssen Sie:

Einen Arbeitgeber finden, der Sie einstellen möchte und eine 1.	
entsprechende Genehmigung der kanadischen Regierung hat.

Beachten Sie bitte:
Die Regierung von Alberta vermittelt keine Ausländer an •	
potenzielle Arbeitgeber in Alberta. Ausländer müssen sich 
ihren Arbeitsplatz in Kanada selbstständig suchen. Wir können 
Ihnen nur Informationen anbieten, die Ihnen dabei helfen, 
solche Gelegenheiten ausfindig zu machen. 
Für die Suche nach einem Arbeitsplatz schlagen wir vor, dass •	
Sie sich über Ihr Berufsfeld in Alberta näher informieren, 
da Ausbildungsnachweise aus dem Ausland in Alberta 
nicht unbedingt anerkannt werden. Wissen um Realitäten 
in ihrem Berufsfeld in Alberta kann Ihnen dabei helfen, 
sich auf eine möglicherweise notwendige Zertifizierung, 
Zulassung oder den Prozess für die Anerkennung Ihrer 
Nachweise vorzubereiten. Bei den betroffenen Berufssparten 
handelt es sich hauptsächlich um Ingenieure, Facharbeiter, 
Pflegepersonal und Ärzte.
Wenn Sie vorhaben, sich bei der Arbeitssuche in Alberta durch •	
eine Arbeitsvermittlungsagentur helfen zu lassen, darf diese 
Ihnen weder direkt noch indirekt eine Gebühr berechnen - das 
wäre ungesetzlich. Eine Arbeitsvermittlungsagentur kann 
Ihnen Ihren Aufwand bei der Erstellung eines Lebenslaufs 
berechnen, aber man darf Sie nicht dazu zwingen, solche 
Leistungen als Vorbedingung des für Sie Tätigwerdens zu 
erwerben.

Beantragen Sie bei der Ihnen nächst gelegenen kanadischen 2.	
Botschaft eine Arbeitserlaubnis.  Das Antragsformular für eine 
Arbeitserlaubnis finden Sie in der Sektion „Useful Websites“ 
(nützliche Internetseiten) des Internetauftritts von Citizenship 
and Immigration Canada (CIC - Kanadisches Ministerium für 
Staatsbürgerschaft und Einwanderung)m.

Vor Ihrer Ankunft in Alberta sollten Sie sich über einige 
Fakten im Klaren sein:

Ihr Verständnis der englischen Sprache.•	  Englisch ist die 
in Alberta hauptsächlich gesprochene Sprache. Nach Ihrer 
Ankunft in Alberta können Sie sich in englischen Sprachkursen 
einschreiben. Wenn Englisch jedoch nicht Ihre Muttersprache 
ist, sollten Sie vielleicht bereits vor Ihrer Ankunft in Alberta 
Ihre Sprachkenntnisse vertiefen.

Unterkunft•	  in Alberta. Die Durchschnittsmiete für eine 
Dreizimmerwohnung liegt in Alberta zwischen 700 und 
1.100 kanadischen Dollars. 
Geld und Bankverbindung, •	 so dass Sie ein Konto 
bei einem Finanzinstitut, wie etwa einer Bank oder 
Kreditgenossenschaft eröffnen können. Sobald Sie 
einen Arbeitsplatz gefunden haben, sollten Sie ein 
regelmäßiges Einkommen erhalten, das Ihnen entweder 
einmal oder zweimal im Monat ausgezahlt wird, je nach 
Ihrer Vereinbarung mit Ihrem Arbeitgeber. Informieren 
Sie sich über die Gehaltspolitik Ihres Arbeitgebers und die 
Vorschriften in Alberta bzgl. Arbeitsentgelt.
Gesundheitswesen. •	 Die Mehrheit der in Alberta 
lebenden und arbeitenden Menschen hat Anrecht auf 
Krankenhaus und medizinische Leistungen unter dem 
Alberta Health Care Insurance plan (AHCIP - provinzielle 
Gesundheitsversicherung). Für Sie als befristeter 
ausländischer Arbeitnehmer trägt Ihr Arbeitgeber die 
Verantwortung dafür, dass Sie bei Ihrer Ankunft in Kanada 
kranken- und arbeitsunfallversichert sind.
Führerschein. •	  Alle Neuankömmlinge in Kanada, 
ausgenommen solche aus den Vereinigten Staaten, 
Deutschland, Österreich und Japan, müssen eine Prüfung 
für alle Führerscheinklassen ablegen und entsprechende 
Informationen über ihren Gesundheitszustand und 
Sehfähigkeit abgeben.

AINP - Provinzielles Kandidatenprogramm
Alberta Immigrant Nominee Program (AINP - Provinzielles 
Kandidatenprogramm) Das AINP wird gemeinschaftlich von der 
Regierung von Alberta und dem kanadischen Ministerium für 
Staatsbürgerschaft und Einwanderung betrieben. 

Sobald Sie für einen Arbeitgeber in Alberta als Arbeitnehmer 
mit beschränkter Arbeitserlaubnis für sechs Monate gearbeitet 
haben, können Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine feste Anstellung 
vereinbaren und ihn bitten, dass er Sie als Kandidat für eine 
Daueraufenthaltserlaubnis meldet. 

Für einen solchen Antrag durch Ihren Arbeitgeber müssen 
Sie Vollzeit in einem Beruf arbeiten, der unter das AINP fällt. 
Nachstehend finden Sie einige Internetseiten mit einer 
vollständigen Auflistung der Berufe und Anlernberufe, die unter 
das AINP fallen.



Informationen zur Arbeitserlaubnis: www.cic.gc.ca 
Unter dem AINP zulässige Berufe: www.albertacanada.com/immigration/immigrate/skilledworkers.html 
Unter dem AINP zulässige Anlernberufe: www.albertacanada.com/immigration/immigrate/semiskilledworkers.html
 
Stellenangebote im Internet:
Jobs in Alberta: www.albertacanada.com/jobs   

Auf dieser Internetseite können Sie sich gezielt nach Beruf, kanadischer Provinz und Stadt um Arbeit umschauen: www.wowjobs.ca 

Andere Internetseiten:
Alberta First (Zuerst Alberta): www.albertafirst.com/opportunities                                       
Job Banks for Alberta (Job-Börsen für Alberta): www.alis.gov.ab.ca                                            
National Job Bank of Canada (Nationale Job-Börse von Kanada):  www.jobbank.gc.ca

                           

Nützliche Internetseiten:  

CIC - Citizenship and Immigration Canada  
[Kanadisches Ministerium für Staatsbürgerschaft und Einwanderung]  
LMO - Labour Market Opinion [Arbeitsmarktstellungsnahme]
AINP - Alberta Immigrant Nominee Program  
[Kandidatenprogramm der Provinz Alberta]

Beachten Sie bitte, dass diese Tabelle ein allgemeiner Überblick über 
die verfügbaren Programme ist.
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Hotline für ausländische Arbeitnehmer in Alberta
1-877-427-6419 (in Alberta)
1-780-427-6419 (außerhalb Alberta)
immigration.info@gov.ab.ca
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